
Vereinssatzung





TSV Tarp e. V. seit 1920 - 3 -

Vereinssatzung

Vereinssatzung

Turn- und Sportverein Tarp e.V., Sitz Tarp
Gegründet am 03. Juli 1920

I. NAME UND SITZ DES VEREINS, GESCHÄFTSJAHR
1. Der Turn- und Sport verein Tarp hat seinen Sitz in der Gemeinde Tarp
2.  Der Verein ist unter dem Namen „TSV Tarp e.V.“ unter der Nr. VR. 842 
 gerichtlich eingetragen.
3.  Das Vereinszeichen ist das Wappen von Tarp – mit der Beschriftung TSV 
 Tarp e.V.
4.  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. ZWECK DES VEREINS
1.  Der Verein hat den Zweck, den Sport- Breiten- und Leistungssport – zu 
 pflegen. Insbesondere ist die Jugend hierfür zu begeistern.
2.  Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung des Sports ausschließlich  
 und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.  
 Die Mittel des Vereins einschließlich etwaiger Überschüsse werden nur 
 für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins verwendet.
3.  Er ist politisch und konfessionell neutral
4.  Der Verein ist Mitglied des Landessportverbandes und der ihm ange- 
 schlossenen Fachverbände.

III. MITGLIEDSCHAFT
1.  Jeder kann Mitglied des Vereins werden.
2.  Dem Verein gehören an:
 a. Mitglieder (über 18 Jahre) aktiv und passiv.
 b. Jugendliche Mitglieder (bis zu 18 Jahren).
 c. Ehrenmitglieder.

3.  Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sich aktiv am Sportgeschehen  
 beteiligen. Passive Mitglieder fördern die Aufgaben des Vereins, ohne 
 sich aktiv am Sportgeschehen zu beteiligen.
4.  Die Ehrenmitgliedschaft wird gemäß Ordnung für Ehrungen, die Be- 
 standteil der Satzung des TSV Tarp e.V. ist, geregelt.
5. Der Erwerb einer von vornherein befristeten Mitgliedschaft im Verein ist 
 für einen bestimmten Zeitraum möglich. Der Zeitraum ist monatlich ge- 
 staffelt und ergibt sich aus den fachlichen Angeboten der verschieden 
 Sparten des Vereins. Die Höhe des Beitrags und die Zahlungsmodalitäten 
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 für diese Kurzzeitmitgliedschaft ergeben sich aus den Regelungen dieser  
 Satzung bzw. aus der Beitragsordnung des Vereins. Der Mitgliedsbeitrag  
 für Kurzzeitmitglieder ist nicht rückzahlbar, auch wenndie Angebote des  
 Vereins – gleich aus welchem Grund – nicht genutzt werden können.

IV. BEGINN UND ENDE DER MITGLIEDSCHAFT
1.  Die Aufnahme (Beitrittserklärung) ist schriftlich zu beantragen. Über den  
 Antrag entscheidet der Vorstand.
2.  Die Mitgliedschaft endet
 a. durch Tod
 b. durch Austritt
 c. durch Ausschluss

3.  Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfol- 
 gen. Hierbei ist eine monatliche Kündigungsfrist zum Schluss des Kalen- 
 dervierteljahres einzuhalten.
4.  Der Ausschluss kann durch den Vorstand erfolgen, wenn das Vereinsmit- 
 glied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung von 6 Monatsbeiträgen 
 im Rückstand ist.
5.  Der Ausschluss kann auch erfolgen
 a. bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder die  
  Interessen des Vereins,
 b. wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereins- 
  lebens,
 c. wegen groben unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens.  
  Über diesen Ausschluss, der mit sofortigen Wirkung erfolgt, entschei- 
  det der Ehrenrat mit einfach Stimmenmehrheit. Vor Entscheidung des 
  Ehrenrates ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von  mindes- 
  tens zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vor- 
  würfen zu äußern. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied un- 
  ter eingehender Darlegung der Gründe durch eingeschriebenen Brief 
  bekannt zu geben.

6.  Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung 
 statthaft. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
 Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand  schriftlich einge- 
 legt werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit 
 zur persönlichen Rechtfertigung zu geben.
7.  Wird der Ausschließungsbeschluss vom Mitglied nicht rechtzeitig ange- 
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 fochten, so kann auch gerichtlich nicht gegen den Ausschluss vorgegan- 
 gen werden.
8.  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem  
 Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf 
 rückständige Beitragsforderungen. Eine Erstattung von Beiträgen oder 
 Spenden ist ausgeschlossen.
V. AUFNAHMEGEBÜHR UND BEITRAG
1. Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und einen Beitrag, deren Höhe 
 von der Mitgliederversammlung festgesetzt werden.
2. Der Beitrag ist auch dann für ein  Vierteljahr zu zahlen, wenn ein Mitglied 
 während des erwähnten Zeitraumes austritt oder ausgeschlossen wird.
3. Neu eingetretene Mitglieder sind erst dann spielberechtigt, wenn die Auf- 
 nahmegebühr vollständig entrichtet ist. Ausnahmen kann der Vorstand 
 gewähren .
4. Der Vorstand kann bei Bedürftigkeit die Aufnahmegebühr ganz oder teil- 
 weise erlassen, sie stunden oder Ratenzahlungen bewilligen. Dies gilt  
 auch für den Beitrag.
5. Die Beiträge sollen im Lastschriftverfahren durch den Verein eingezogen 
 werden.
6. Ehrenmitglieder sind von  der Beitragszahlung befreit, freiwillig darf  
 jeder Betrag gezahlt werden.
7.  Passive Mitglieder zahlen 50,00 Euro pro Jahr.

VI. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER
1. Aktive Mitglieder, Ehrenmitglieder, jugendliche Mitglieder ab dem voll- 
 endetem 16. Lebensjahr sowie passive Mitglieder haben das Stimmrecht  
 in der Mitgliederversammlung.
2. Alle Mitglieder heben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederver- 
 sammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veran- 
 staltungen des Vereins teilzunehmen.
3. Alle aktiven Mitglieder haben das Recht, die Übungsstätten des Vereins 
 unter Beachtung der Platz- und Hallenordnung sowie der sonstigen An- 
 ordnungen zu nutzen.
4. Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Ersatzansprüche 
 für tatsächlich entstandene Auslagen.
5. Die Mitglieder sind verpflichtet,
 a. Die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern,
 b. Das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln 
 c. Die Satzung des Vereins zu beachten und Beschlüsse der Mitglieder- 
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  versammlung und des Vorstandes auszuführen
 d. Den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.

VII. ORGANE DES VEREINS
1. Die Organe des Vereins sind
 a. die Mitgliederversammlung
 b. der Vorstand

VIII. DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
1. Die Mitglieder Versammlung ist das oberste Organ des Vereins.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im  
 ersten Quartal nach Geschäftsjahrbeginn. Zu den Mitgliederversammlun- 
 gen haben nur Mitglieder und vom Vorstand geladene Gäste Zutritt.
3. Die Mitgliederversammlung ist unter Bekanntgabe der Tagesordnung und 
 unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen durch Aushang 
 bekannt zu geben; der Termin soll in geeigneter Form bekannt gegeben 
 werden. Die Tagesordnung hat folgende Punkte zu umfassen:
 a. Eröffnung und Begrüßung
 b.  Feststellung der Anwesenden und Wahl eines Wahlausschusses
 c.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes und der Spartenleiter
 d.  Bericht der Kassenprüfer
 e.  Entlastung des Vorstandes
 f.  Neuwahlen
 g.  Bestätigung des Haushaltsvoranschlages
 h.  Anträge
 i.  Verschiedenes.

4. Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitglieder- 
 versammlung einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn der 10. Teil der- 
 stimmberechtigten  Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der  
 Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Be- 
 kanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens 
 einer Woche einzuladen.
5. Die Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn satzungsgemäß 
 geladen wurde. Bei Beschlussunfähigkeit muss der Vorstand binnen fünf 
 Wochen eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung einberu- 
 fen.
6. Anträge, die zur Beratung kommen sollen, sind zehn Tage vor der Ver 
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 sammlung schriftlich an den Vorstand einzureichen.
7.  Mündliche Anträge während einer Mitglieder Versammlung sind nur  
 zulässig, wenn sie von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder unter- 
 stützt werden und keine Satzungsänderung verlangen.
8. Bei Anträgen erhält der Antragssteller das Wort zur Begründung des An- 
 trages zu Beginn der Aussprache. Er ist berechtigt, in jedem Fall abschlie- 
 ßend zu dem Antrag zu sprechen.
9. Nach Beratung sind Anträge zur Abstimmung zu bringen.
10. Die Mitgliederversammlung wird nach der Geschäftsordnung durchge- 
 führt.

IX. AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

1. Wahl des Vorstandes und des Ehrenrates.
2. Die Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer von einem Jahr – eine 
 einmalige Wiederwahl ist möglich. Die Kassenprüfer haben das Recht,  
 die Vereinskasse und die Buchführung zu überprüfen. Über die Prüfung  
 und der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitglieder  
 Versammlung Bericht zu erstatten.
3. Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des  
 Prüfungsberichts der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstandes.
4. Die Entgegennahme der Berichte der Spartenleiter; sowie die Bestätigung  
 der Spartenleiter (Wahl der Spartenleiter erfolgt in den Sparten).
5. Bestätigung des Haushaltsvoranschlages
6.  Beschlussfassung über die Auflösung des  Vereins.

X. BESCHLUSSFASSUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei 
 seiner  Verhinderung der 2. Vorsitzende, bei Verhinderung beider ein vom 
 1. Vorsitzenden bestimmter Stellvertreter.
2.  Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stim- 
 menmehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine Vertretung in der Stimm- 
 abgabe ist unzulässig.
3. Die Beschlussfassung über Anträge erfolgt durch offene Abstimmung. 
 Auf mündlichen Antrag eines Mitgliedes muss geheime Abstimmung  
 erfolgen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
4. Die Wahl der Vorstands- und Ehrenratsmitglieder sowie der Kassenprüfer  
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 erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es beantragt, sonst durch offene Ab- 
 stimmung.
5.  Für die Wahl des Vorstands- und Ehrenratsmitglieder sowie der Kassen- 
 prüfer, ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 Bei Stimmengleichheit ist ein zweiter Wahlgang notwendig. Im zweiten 
 Wahlgang ist gewählt, wer die meiste gültig abgegebenen Stimmen auf  
 sich vereinen kann. Ergibt der zweite Wahlgang abermals Stimmengleich- 
 heit, so entscheidet das Los.
6. Bewerben sich mehr als zwei Personen für die unter Absatz 4 aufgeführ- 
 ten Ämter und erreicht keiner die einfache Mehrheit der abgegebenen 
 gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten 
 statt, die im ersten Wahlgang die meisten gültigen Stimmen erzielt haben.  
 Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich verei- 
 nen kann. Ergibt der zweite Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet 
 das Los.

XI. BEURKUNDUNG VON BESCHLÜSSEN; NIEDERSCHRIFTEN
1. Die Beschlüsse des Vorstandes, des Ehrenrates und der Mitgliederver- 
 sammlung sind schriftlich abzufassen und vom jeweiligen Leiter der Sit- 
 zung und dem  Schriftführer zu unterzeichnen.
2. Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, 
 die vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen 
ist.

XII. SATZUNGSÄNDERUNG
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. Bei der Einladung ist die Angabe des zu ändernden Ab-
satzes der Satzung in der Tagesordnung bekannt zu geben. Ein Beschluss, 
der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von 75% der 
abgegebenen Stimmen.

XIII. DER VORSTAND
1. Der Vorstand besteht aus:
 a.  dem 1. Vorsitzenden
 b.  dem 2. Vorsitzenden
 c.  dem Kassenwart
 d.  dem 3. Vorsitzenden
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 e.  dem Schriftwart
 f.  dem  Jugendwart
 g.  dem Techn. Leiter

2. Vorstand im Sinne des Paragrafen  26 BGB ist der 1. Vorsitzende (bei 
 Abwesenheit des 1. Vorsitzenden übernimmt der 2. Vorsitzende dessen 
 Vertretung) und der Kassenwart. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
 außergerichtlich.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die 
 Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbe- 
 schlüsse.
4. Für Grundstücksverträge wird die Vertretungsmacht des Vorstandes inso- 
 fern eingeschränkt, als hierfür die Zustimmung der Mitgliederversamm- 
 lung erforderlich ist.
5.  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
 zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vor- 
 stand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich. Die Wahl  
 hat im folgenden Rhythmus zu erfolgen.
 a.  1. und 3. Vorsitzender sowie Technischer Leiter in den Jahren mit einer 
  geraden Jahreszahl.
 b. 2. Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer in den Jahren mit unge- 
  rader Jahreszahl.

6. Der  Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom   
 1. Vorsitzenden und bei dessen  Verhinderung vom 2. Vorsitzenden mit  
 einer Frist von einer Woche schriftlich einberufen werden. Vorstandssit- 
 zungen müssen unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens 4 Vor- 
 standsmitglieder es verlangen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
 mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfä- 
 higkeit muss der 1. Vorsitzende beziehungsweise der 2. Vorsitzende bin- 
 nen 3 Tagen eine 2. Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Die- 
 se ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder 
 beschlussfähig. In der Einladung zu der 2. Versammlung ist auf diese be- 
 sondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Der Vorstand fasst die Beschlüs- 
 se mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim- 
 mengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.
7.  Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstands- 
 mitglieder das Recht, einen Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederver- 
 sammlung zu bestellen.
8. Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand  
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 kann aber bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsent- 
 schädigung im Sinne des §3 Nr. 26 a EStG beschließen.
9. Zur Führung der laufenden Verwaltung ist der Vorstand berechtigt, einen  
 Geschäftsführer als besonderen Vertreter gemäß §30 BGB zu bestellen.
10. Der Vorstand, laut Satzung, haftet für Schäden, die er in Erfüllung  
 seiner ehrenamtlichen Tätigkeit verursacht, gegenüber den Mitgliedern  
 und gegenüber dem Verein nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

XV. DER EHRENRAT
1. Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Jahreshauptver- 
 sammlung auf 2 Jahre gewählt werden. Die Wahl der Mitglieder des Eh- 
 renrates erfolgt in den Jahren mit ungeraden Jahreszahlen. Die Mitglie- 
 der des Ehrenrates dürfen nicht dem vorstand angehören. Der Ehrenrat 
 wählt sich seinen Vorsitzenden selbst. Die Verhandlungen des Ehrenrates 
 sind nicht öffentlich ausgenommen die Vereinsvertreter gemäß § 13,  
 Absatz 2, sofern diese nicht persönlich betroffen sind.
2.  Der Ehrenrat hat die Aufgabe:
 a. ein ehrenrühriges Verhalten von Mitgliedern zu untersuchen und zu 
 entscheiden
 b. siehe § 4, Absatz 5

3. Vor jeder Verhandlung des Ehrenrates ist der Vorstand schriftlich zu be- 
 nachrichtigen. Die Entscheidung des Ehrenrates ist dem Vorstand und 
 dem Mitglied mit Begründung schriftlich vorzulegen.
4. Der Ehrenrat kann von jedem Mitglied einberufen werden.

XVI. DIE VEREINSJUGEND
Die Jugendordnung ist Bestandteil der Satzung des TSV Tarp e.V.

1. Die Jugendgemeinschaft innerhalb des Vereins gestaltet – unter Berück- 
 sichtigung des Grundkonzeptes des Gesamtvereins – ein  Jugendleben 
 nach eigener Ordnung.
2. Die Mitglieder des Jugendvorstandes werden aus den Reihen der Jugend- 
 lichen und der im Jugendbereich tätigen Mitarbeitern in den geraden Ka- 
 lenderjahren für 2 Jahre gewählt.
3. Der Jugendwart ist Mitglied des Vereinsvorstandes.
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XVII. VEREINSAUFLÖSUNG
1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederver- 
 sammlung, wobei 75% der abgegebenen Stimmen für die Auflösung 
 stimmen müssen.
2. Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei 
 Liquidatoren.
3. Bei der Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall 
 seines bisherigen Zwecks, fällt das Vermögen des Vereins, soweit es die 
 eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der  
 von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen  übersteigt, an die Gemein- 
 de Tarp, die es ausschließlich für die Förderung der sportlichen Jugend- 
 pflege zu verwenden hat.

24963 Tarp , den 25. September 2009
Der Vorstand




